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Bekanntmachung, die Vorbedingungen für die Zulassung zu der Prüfung für den niedernFinanzdienst I. Abtheilung betreffend

Rönigl. Staatsministerium der Finanzen.

Seine Majestät der König haben Allerhöchst anzuordnen geruht, daß an die
Stelle des Ziffer II Absatz 1 der Allerhöchsten Verordnung vom 5. Februar 1875 —
Ges.= u. Verord.-Blatt 1875 S. 101 f., dann Fin.-Min.-Blatt 1875 S. 30 f. —

folgende Bestimmung trete:

„An der Prüfung der I. Abtheilung können nur solche Candidaten Theil
nehmen, welche die Vollendung des Studiums an einem humanistischen oder
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